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Zur Verstärkung unseres Teams am Standort 

Markneukirchen suchen wir einen 

Vertriebsmitarbeiter 
im Innendienst (m/w/d) 

 
Stellenbeschreibung unter www.inazuma-online.com/jobs 
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WIR STELLEN EIN! 

 

MUSIKSCHULE VOGTLAND

Benefizkonzert 
zum Wiederaufbau der Ringerhalle

Musikschule sammelt Spenden
Nachdem im vergangenen Jahr das Schuljahresabschlusskonzert der Mu-
sikschule Vogtland leider ausfallen musste, freuen sich nun die Schülerin-
nen und Schüler sowie Lehrkräfte auf eine Neuauflage und möchten die-
ses Schuljahr schnell hinter sich lassen. Sie fiebern mit Engagement und 
Vielfalt dem sich nahenden Auftritt entgegen. Momentan wird fleißig ge-
probt, um dem Publikum nach so langer Pause einen wunderschönen mu-
sikalischen Nachmittag zu bieten. Trotz aller Freude und Euphorie muss 
leider auf den Auftritt größerer Ensembles wie Jugendblasorchester und 
Streicherkids verzichtet werden. Derzeit bereiten sich zahlreiche junge 
Musiker solistisch sowie in verschieden besetzten kleineren Ensembles 

auf das bevorstehende Abschlusskonzert intensiv vor. Es erklingen klassi-
sche Werke von Mozart, Beethoven, Chopin sowie eine Vielzahl anderer 
Titel wie zum Beispiel von Scott Joplin, den Beatles und Queen. Für reich-
lich Abwechslung und gute Laune ist somit bestens gesorgt.
Am Schuljahresende sollen in diesem Rahmen auch die Abschlusszeug-
nisse an die Absolventen überreicht werden. 20 Schülerinnen und Schüler 
stellen sich vom 05. Bis 07. Juli einer Abschlussprüfung in der Unter- und 
Mittelstufe. Nach den im Lehrplan ausgewiesenen Anforderungen des 
Verbandes deutscher Musikschulen tragen sie je nach Prüfungsstufe und 
Alter ein anspruchsvolles Programm mit Werken aus verschiedenen Epo-
chen vor, welches dann von einer Prüfungskommission bewertet wird. 
Aufgrund des tragischen Ereignisses mit der Zerstörung der Ringerhalle 
durch einen Großbrand möchte auch die Musikschule einen kleinen Bei-
trag leisten und wieder Hoffnung und Zuversicht nicht nur musikalisch 
geben. Damit finden alle Spendeneinnahmen des Konzertnachmittages 
für den Wiederaufbau der Ringerhalle ihre Verwendung.
Das Benefizkonzert findet am Sonntag, 11. Juli um 16.00 Uhr in der Mu-
sikhalle Markneukirchen statt. Alle Interessierten und Unterstützer sind 
hierzu recht herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.  Aufgrund der gelten-
den Hygienebestimmungen sind Platzreservierungen notwendig und in 
der Musikschule anzumelden (Telefon: 037422-2463, markneukirchen@
musikschule-vogtland.de).
Um für die Veranstaltung einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu 
können, bittet die Musikschule um Einhaltung der aktuellen Hygienere-
geln (Mund-Nasenschutz bis zum Sitzplatz, Bewahrung des Abstandes). 
Alle Mitwirkenden freuen sich auf viele Zuhörer und ein froh gelauntes 
Publikum.
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Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses der 
Stadt Markneukirchen findet am Montag, dem 12. Juli 2021, im 
Foyer der Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   17.00 Uhr 
 

TAGESORDNUN G:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen La-
dung sowie der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 
2.   Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsaus-

schusses vom 7. Juni 2021 
 

3. Beschlussvorlage 44/2021 
Grundstücksbildung und Neuaufteilung, Ankauf, Tausch für 
den neuen Standort Kindergarten Landwüst und der Feuerwa-
che Landwüst  

 
4. Beschlussvorlage 45/2021 

Rückständiger Straßengrunderwerb des Friedhofsweges in 
Markneukirchen 
Kauf von Teilflächen des Flurstücks Nr. 120 der Gemarkung 
Markneukirchen  

 
5. Beschlussvorlage 46/2021 

Kauf des Grundstücks Straße des Friedens 15 in Markneukirchen  
 

6.   Informationen/Sonstiges 
  

Wir bitten um Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für die    
Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss 
während der gesamten Veranstaltung eine Mund-Nasen-Be-
deckung getragen werden.  

 
Markneukirchen, den 2. Juli 2021 

 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 

Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses 
der Stadt Markneukirchen findet am Mittwoch, dem 14. Juli 2021, 
im Foyer der Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   17.00 Uhr 
 

TAGESORDNUNG:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen La-
dung sowie der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 
2.   Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Technischen Aus-

schusses vom 9. Juni 2021 
 

3.   Bauanträge 
 

4.  Informationen/Sonstiges 
  

Wir bitten um die Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für 
die Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss 
während der gesamten Veranstaltung eine Mund-Nasen-Bede-
ckung getragen werden. 

 
   Markneukirchen, den 2. Juli 2021 
 

 
   A. Rubner               
   Bürgermeister 
 

 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortsübliche Bekanntgabe 
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Verkauf der Immobilie Zollstraße 23,  

OT Wernitzgrün, 08258 Markneukirchen 
 
Die Stadt Markneukirchen schreibt das Grundstück Flurstück 235/1 der 
Gemarkung Wernitzgrün mit der Bezeichnung Zollstr. 23, mit der Ge-
samtgröße laut Grundbuchbeschrieb von 2.557 m² zum Verkauf aus. 
 
Das Grundstück ist mit einem massiven freistehenden unterkellerten 
dreigeschossigem Gebäude (typisches Gründerzeithaus), ca. im Jahr 
1890 gebaut, welches früher als Zollamt und später als Wohnhaus ge-
nutzt wurde. 
Im Wohngebäude befinden sich drei Wohnungen, von denen die Erd-
geschosswohnung nicht vermietet ist. Im Dachgeschoss sind Kammern 
einer früheren Wohnung, die durch die Mieter mit genutzt werden.  
Daran befindet sich ein im Jahr 1926 errichteter eingeschossiger nicht 
unterkellerter Anbau, welcher derzeit unentgeltlich für Hobbyzwecke 
vermietet ist. 
Die Wohn- und Nutzfläche des Wohngebäudes einschl. des Dachge-
schosses und des Anbaues beträgt über 400 m². 
Der bauliche Zustand im Gebäude ist unterschiedlich, teilweise unsa-
niert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
Damit besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 
Auf dem Grundstück befindet sich außerdem eine Leichtbaugarage 
und im Eigentum von Mietern ein kleines Gartenhaus und ein Kinder-
spielgerüst. 
 
Das Grundstück liegt in einem Flurbereinigungsgebiet. Ein Bebauungs-
plan ist nicht vorhanden. Aufgrabungen sind 14 Tage vorher der Denk-
malschutzbehörde anzuzeigen. Die Gebäude stehen nicht unter Denk-
malschutz. Sogenannte Altlasten (Bodenkontamination) sind nicht be-
kannt. 
Die Versorgung Trinkwasser, Strom und Telefon ist vorhanden, Die Hei-
zung wird durch Flüssiggas über Tank am Haus stehend, betrieben, Ent-
sorgung über vollbiologischer Kleinkläranlage mit Versickerung. 
 
Weitere Auskünfte über Zustand und Beschaffenheit können beim Be-
reich Liegenschaften der Stadtverwaltung Markneukirchen eingeholt 
werden, soweit Angaben bekannt sind. 
Eine Besichtigung der vermieteten Räume durch Interessenten ist nicht 
möglich. 
 
Das Mindestgebot zur Ausschreibung beträgt 60.500,00 € zuzüglich 
sämtlicher Kosten des Verkaufes, insbesondere der Kosten der Ver-
tragsbeurkundung, der Grunderwerbsteuer und der Eigentumsum-
schreibung sowie einer Gebühr von 100,00 €. 
 
Interessenten können ihre Gebote bis zum Montag, den 20. Sep-
tember, um 12.00 Uhr (Eingangsdatum bei der Stadt Markneukirchen, 
nicht Absendedatum) an die Stadtverwaltung Markneukirchen, Be-
reich Liegenschaften, 08258 Markneukirchen, Am Rathaus 2) in Brief-
form senden oder selbst im Bereich Liegenschaften bzw. in der Käm-
merei im Rathaus abgeben.  
Das Gebot soll sich in einem verschlossenen Umschlag mit dem 
Vermerk „Gebot Zollstr. 23“ befinden.  
(Das Fehlen des Vermerkes auf dem Umschlag kann zu einem Aus-
schluss des Gebotes führen.) 
 
 
 
 
 
 
 

Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Mark-
neukirchen findet am Dienstag, dem 20. Juli 2021, im Foyer der 
Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   18.00 Uhr 
 

TAGESORDNUNG:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen La-
dung, der Anwesenheit u. Beschlussfähigkeit, Bestätigung 
der Tagesordnung sowie Festlegen der Protokollmitunter-
zeichner  

 
2.  Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Stadtrates vom   

17. Juni 2021 
 

3. Bürgerfragestunde 
 

4.  Beschlussvorlage 44/2021 
 Grundstücksbildung und Neuaufteilung, Ankauf, Tausch für den 

neuen Standort Kindergarten Landwüst und der Feuerwache 
Landwüst  

 
5. Beschlussvorlage 45/2021 

 Rückständiger Straßengrunderwerb des Friedhofsweges in 
Markneukirchen 
Kauf von Teilflächen des Flurstücks Nr. 120 der Gemarkung 
Markneukirchen  

 
6. Beschlussvorlage 46/2021 

Kauf des Grundstücks Straße des Friedens 15 in Markneukirchen  
 

7.  Beschlussvorlage 47/2021 
 Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
 Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
 Los 12 Lüftungsarbeiten 
 

8.  Beschlussvorlage 48/2021 
 Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
 Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
 Los 13 Trockenbauarbeiten 
 

9.  Beschlussvorlage 49/2021 
 Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
 Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
 Los 14 Tischlerarbeiten 
 
10.  Beschlussvorlage 50/2021 
 Vergabe von Lieferleistungen nach VOL/A 
 Lieferung Tablets an das Gymnasium und die Grundschule 

Markneukirchen 
 
11. Beschlussvorlage 51/2021 

 Bestätigung von Spendeneingängen 
 

12.  Mitteilung über Abweichung vom Haushaltsplan 2021 
 

13. Informationen/Sonstiges 
  

Wir bitten um Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für die 
Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss 
während der gesamten Veranstaltung eine Mund-Nasen-Be-
deckung getragen werden.  

 
Markneukirchen, den 2. Juli 2021 

 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 

 

Ortsübliche öffentliche  
Ausschreibung 

der Stadt Markneukirchen 
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Ausschreibung 
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Verkauf der Immobilie Zollstraße 23, 
OT Wernitzgrün, 08258 Markneukirchen
Die Stadt Markneukirchen schreibt das Grundstück Flurstück 235/1 der 
Gemarkung Wernitzgrün mit der Bezeichnung Zollstr. 23, mit der Ge-
samtgröße laut Grundbuchbeschrieb von 2.557 m² zum Verkauf aus.

Das Grundstück ist mit einem massiven freistehenden unterkellerten 
dreigeschossigem Gebäude (typisches Gründerzeithaus), ca. im Jahr 
1890 gebaut, welches früher als Zollamt und später als Wohnhaus ge-
nutzt wurde.
Im Wohngebäude befinden sich drei Wohnungen, von denen die Erd-
geschosswohnung nicht vermietet ist. Im Dachgeschoss sind Kammern 
einer früheren Wohnung, die durch die Mieter mit genutzt werden. 
Daran befindet sich ein im Jahr 1926 errichteter eingeschossiger nicht 
unterkellerter Anbau, welcher derzeit unentgeltlich für Hobbyzwecke 
vermietet ist.
Die Wohn- und Nutzfläche des Wohngebäudes einschl. des Dachge-
schosses und des Anbaues beträgt über 400 m².
Der bauliche Zustand im Gebäude ist unterschiedlich, teilweise unsa-
niert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.
Damit besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf.
Auf dem Grundstück befindet sich außerdem eine Leichtbaugarage und 
im Eigentum von Mietern ein kleines Gartenhaus und ein Kinderspiel-
gerüst.

Das Grundstück liegt in einem Flurbereinigungsgebiet. Ein Bebau-
ungsplan ist nicht vorhanden. Aufgrabungen sind 14 Tage vorher der 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Die Gebäude stehen nicht unter 
Denkmalschutz. Sogenannte Altlasten (Bodenkontamination) sind nicht 
bekannt.
Die Versorgung Trinkwasser, Strom und Telefon ist vorhanden, Die Hei-
zung wird durch Flüssiggas über Tank am Haus stehend, betrieben, Ent-
sorgung über vollbiologischer Kleinkläranlage mit Versickerung.

Weitere Auskünfte über Zustand und Beschaffenheit können beim Be-
reich Liegenschaften der Stadtverwaltung Markneukirchen eingeholt 
werden, soweit Angaben bekannt sind.
Eine Besichtigung der vermieteten Räume durch Interessenten ist nicht 
möglich.

Das Mindestgebot zur Ausschreibung beträgt 60.500,00 € zuzüg-
lich sämtlicher Kosten des Verkaufes, insbesondere der Kosten der 
Vertragsbeurkundung, der Grunderwerbsteuer und der Eigentumsum-
schreibung sowie einer Gebühr von 100,00 €.

Interessenten können ihre Gebote bis zum Montag, den 20. Sep-
tember, um 12.00 Uhr (Eingangsdatum bei der Stadt Markneukirchen, 
nicht Absendedatum) an die Stadtverwaltung Markneukirchen, Bereich 
Liegenschaften, 08258 Markneukirchen, Am Rathaus 2) in Briefform 
senden oder selbst im Bereich Liegenschaften bzw. in der Kämmerei im 
Rathaus abgeben. 
Das Gebot soll sich in einem verschlossenen Umschlag mit dem Ver-
merk „Gebot Zollstr. 23“ befinden. 
(Das Fehlen des Vermerkes auf dem Umschlag kann zu einem Aus-
schluss des Gebotes führen.)
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BESCHLUSSVORLAGE 39/2021  
 
„Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-Bach-Straße 5+7“ Billi-
gungs- und Auslegungsbeschluss nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen billigt den Entwurf zur Aufstel-
lung der „Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 und 7“ 
nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB für den Bereich der Flurstücke Teil von 
137/11 und Teil von 137/12 der Gemarkung Markneukirchen in der Fas-
sung 05/2021 mit Planzeichnung M 1 : 1.000 und beschließt die öffentli-
che Auslegung gemäß § 13 (2) BauGB in Verbindung mit § 3 (2) BauGB 
für die Dauer eines Monats. 
Der Stadtrat beschließt, zeitgleich die Beteiligung der berührten Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 13 (2) Nr. 3 
BauGB in Verbindung mit § 4 (2) BauGB sowie der Nachbargemeinden 
durchzuführen. 
Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  13      Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 40/2021 
 
Bestätigung von Spendeneingängen 
 
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage aufgeführten Spendenein-
gänge und nimmt diese mit Dank an. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  14      Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 41/2021 
 
Ankauf von kommunal gewidmeten Verkehrsflächen, Leithen     
(Teil 2), Flurstück Nr. 1137/3 der Gemarkung Markneukirchen 
 
Der Stadtrat beschließt, das Flurstück Nr. 1137/3, in der Größe von                      
63 m², der Gemarkung Markneukirchen zum Preis von 220,50 € aus Pri-
vathand zu kaufen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  14      Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 42/2021 
 
Ankauf von kommunal gewidmeten Verkehrsflächen, Leithen                 
(Teil 2), Flurstücke Nr. 2884/16, 2884/15, 2884/17 der Gemarkung 
Markneukirchen 
 
Der Stadtrat beschließt, die Flurstücke  
- Nr. 2884/16, in der Größe von   17 m², 
- Nr. 2884/15, in der Größe von 310 m², 
- Nr. 2884/17, in der Größe von 126 m² 
der Gemarkung Markneukirchen zum Preis von 1.585,50 € aus Privat-
hand zu kaufen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  14     Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 43/2021 
 
Zukünftige Erweiterung des Gewerbegebietes Markneukir-
chen/Wohlhausen, Geltendmachung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechtes für die Erweiterungsfläche 
 
Der Stadtrat beschließt, das gemeindliche Vorkaufsrecht nach §§ 24 ff, 
§ 28 BauGB und dem besonderen Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB für 
Flächen zur Erweiterung des o. g. Gewerbegebietes mit der Bezeich-
nung „Am Gewerbepark“ die im Entwurf des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Markneukirchen als G1 und G2 bezeichnetet sind, auszuüben. 
 
Zur Sicherung und Verwirklichung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung wurde der Entwurf des Flächennutzungsplanes am 
19.05.2021 in der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses der 

Stadt Markneukirchen behandelt. Dabei sind u. a. die Erweiterungsflä-
chen (G1 und G2) vorgestellt worden und der Öffentlichkeit damit be-
kannt. 
Die  Erschließung dieser im Außenbereich liegenden unbebauten Er-
weiterungsflächen und deren Parzellierung ist nur mit Nachweis des 
kommunalen Eigentums für Fördermittelbeantragung möglich. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  14    Nein:  0        Enthaltung:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poetenwald vom Borkenkäfer bedroht 
 
Im vergangenen Herbst entstand nahe den Fischteichen ein Borkenkä-
fernest, welches nun droht, sich auszubreiten. Um unseren Poetenwald 
zu erhalten, muss zeitnah gehandelt werden, d.h. befallene Bäume 
müssen mit spezieller Forsttechnik geerntet werden.  
Die Maßnahme wird mit Hilfe der Stadt Markneukirchen und dem be-
treuenden Revierförster, Herrn Steffen Biedermann 0173/3717176, in 
Verbindung mit der Firma Wald Jacob GmbH & Co. KG Ansprechpart-
ner, Herr Hans Hellfritzsch 0172/7955282 geplant und durchgeführt.  
Zum Erhalt unseres Poetenwaldes mit seiner Erholungsfunktion ist eine 
Abarbeitung im Zeitraum Anfang Juli bis Anfang August geplant. In die-
sem Zeitraum finden Forstarbeiten zwischen 6:00 Uhr – 17:00 Uhr statt.  
Dazu wird der Forstweg von der Neuen Markneukirchner Straße kom-
mend zeitweise in Anspruch genommen. Eine teilweise Sperrung des 
Wanderweges ist aufgrund der hohen Gefahr für Leib & Leben kurzfris-
tig für ca. eine Woche unumgänglich.  
Wir bitten die Bevölkerung der Stadt Markneukirchen und ihrer Ge-
meinden um Verständnis.  
  

Beschlüsse 
der Sitzung des  

Stadtrates Markneukirchen 
vom 17. Juni 2021 
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Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markneukirchen 

 
Einsatzgeschehen 

 
   

Einsatzbeginn:  15.06.21, 15:40  
Einsatzstichwort:  Hilfeleistung - klein; Türnotöffnung  
Einsatzort:  Markneukirchen, Franz-Liszt-Ring  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Hilfeleistungslöschfahrzeug 1  
Personal:  10 im Einsatz, 4 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Wir öffneten die Wohnungstür für den Rettungs-

dienst und unterstützten mit Tagehilfe.  
 
Einsatzbeginn:  17.06.21, 18:25  
Einsatzstichwort:  Brand - mittel; Entstehungsbrand  
Einsatzort:  Siebenbrunn, Am Bahnhof  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Tanklöschfahrzeug; Drehleiter; 

Hilfeleistungslöschfahrzeug 1; Hilfeleistungslösch-
fahrzeug 2; Mannschaftstransportwagen; Trag-
kraftspritzenfahrzeug  

Personal:  24 im Einsatz, 13 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Entstehungsbrand mit Übergriff auf den Gebäude-

anbau.  
 
Einsatzbeginn:  19.06.21, 03:13  
Einsatzstichwort:  Brand - mittel; Gartenhausbrand  
Einsatzort:  Markneukirchen, An der Musikhalle  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Tanklöschfahrzeug; Hilfeleis-

tungslöschfahrzeug 1; Hilfeleistungslöschfahrzeug 
2; Mannschaftstransportwagen; Tragkraftspritzen-
fahrzeug  

Personal:  27 im Einsatz, 15 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Das Gartenhaus befand sich, bei unserer Ankunft, 

bereits im Vollbrand. Einige angrenzende Bäume 
fingen ebenfalls Feuer. Die Brandbekämpfung er-
folgte mittels 2 C-Rohren. Eine Brandausbreitung 
auf den Anbau konnte verhindert werden.  

 
Einsatzbeginn:  21.06.21, 12:00  
Einsatzstichwort:  Hilfeleistung - klein; Ölspur  
Einsatzort:  Markneukirchen, Egerstraße  
Fahrzeug(e):  Mehrzweckfahrzeug  
Personal:  3 im Einsatz, 1 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Ausgelaufenes Hydrauliköl auf der Fahrbahn. Wir si-

cherten die Einsatzstelle und forderten eine Firma 
zur fachgerechten Beseitigung nach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

   
Öffentliche Auslegung der  

„Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-
Bach-Straße 5 und 7“ 

 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner Sitzung am 
17.06.2021 den Entwurf der „Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-
Bach-Straße 5 und 7“ nach §34 (4) Satz 1 Nr.3 BauGB für den Bereich der 
Flurstücke Teil von 137/11 und 137/12 der Gemarkung Markneukirchen in 
der Fassung 05/2021 sowie die Begründung, Stand 05/2021, gebilligt 
und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfah-
ren nach §13 BauGB durchgeführt. Dementsprechend wird gemäß 
§13 Abs.3 BauGB von der Umweltprüfung nach §2 Abs.4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach §2a BauGB, von der Angabe nach 
§3 Abs.2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
 
Der Entwurf der „Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 
und 7“ in der Fassung 05/2021, bestehend aus der Planzeichnung im 
Maßstab 1:1.000 und dem Textteil sowie der Begründung, liegt gemäß 
§3 Abs.2 BauGB in der Zeit 
 

vom 12.07.2021 bis 27.08.2021 
 
in der Allgemeinen Bauverwaltung der Stadtverwaltung Markneu-
kirchen, Am Rathaus 2, 08258 Markneukirchen, Zimmer 1.02 öffent-
lich aus und kann dort während der Sprechzeiten zu folgenden Zeiten 
eingesehen werden, sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzli-
cher oder ortsüblicher Feiertag fällt: 
 
Montag   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr    und  13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch  13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr    und  13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Der Entwurf der „Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 
und 7“ (05/2021), die Begründung und die öffentliche Bekanntmachung 
können während der o.g. Auslegungsfrist unter der folgenden Internet-
adresse: 
 
https://markneukirchen.de/buerger-stadt/verwaltung-politik/bauleit-
planung 
 
sowie im zentralen Landesportal Bauleitplanung Sachsen unter: 
 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite  
 
im Internet eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können Hinweise, Bedenken und Anre-
gungen zum Entwurf als Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift   
oder schriftlich unter Stadtverwaltung Markneukirchen, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen abgegeben werden. Wünscht ein Bürger die 
Protokollierung seiner Äußerung oder die Erörterung des ausliegenden 
Entwurfes, so kann dies während der angegebenen Dienststunden ge-
schehen. 
 
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksich-
tigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Ergän-
zungssatzung nicht von Bedeutung ist. 
 

FFM 
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bereits im Vollbrand. Einige angrenzende Bäume 
fingen ebenfalls Feuer. Die Brandbekämpfung er-
folgte mittels 2 C-Rohren. Eine Brandausbreitung 
auf den Anbau konnte verhindert werden.  

 
Einsatzbeginn:  21.06.21, 12:00  
Einsatzstichwort:  Hilfeleistung - klein; Ölspur  
Einsatzort:  Markneukirchen, Egerstraße  
Fahrzeug(e):  Mehrzweckfahrzeug  
Personal:  3 im Einsatz, 1 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Ausgelaufenes Hydrauliköl auf der Fahrbahn. Wir si-

cherten die Einsatzstelle und forderten eine Firma 
zur fachgerechten Beseitigung nach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

   
Öffentliche Auslegung der  

„Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-
Bach-Straße 5 und 7“ 

 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner Sitzung am 
17.06.2021 den Entwurf der „Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-
Bach-Straße 5 und 7“ nach §34 (4) Satz 1 Nr.3 BauGB für den Bereich der 
Flurstücke Teil von 137/11 und 137/12 der Gemarkung Markneukirchen in 
der Fassung 05/2021 sowie die Begründung, Stand 05/2021, gebilligt 
und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfah-
ren nach §13 BauGB durchgeführt. Dementsprechend wird gemäß 
§13 Abs.3 BauGB von der Umweltprüfung nach §2 Abs.4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach §2a BauGB, von der Angabe nach 
§3 Abs.2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
 
Der Entwurf der „Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 
und 7“ in der Fassung 05/2021, bestehend aus der Planzeichnung im 
Maßstab 1:1.000 und dem Textteil sowie der Begründung, liegt gemäß 
§3 Abs.2 BauGB in der Zeit 
 

vom 12.07.2021 bis 27.08.2021 
 
in der Allgemeinen Bauverwaltung der Stadtverwaltung Markneu-
kirchen, Am Rathaus 2, 08258 Markneukirchen, Zimmer 1.02 öffent-
lich aus und kann dort während der Sprechzeiten zu folgenden Zeiten 
eingesehen werden, sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzli-
cher oder ortsüblicher Feiertag fällt: 
 
Montag   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr    und  13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch  13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr    und  13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Der Entwurf der „Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 
und 7“ (05/2021), die Begründung und die öffentliche Bekanntmachung 
können während der o.g. Auslegungsfrist unter der folgenden Internet-
adresse: 
 
https://markneukirchen.de/buerger-stadt/verwaltung-politik/bauleit-
planung 
 
sowie im zentralen Landesportal Bauleitplanung Sachsen unter: 
 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite  
 
im Internet eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können Hinweise, Bedenken und Anre-
gungen zum Entwurf als Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift   
oder schriftlich unter Stadtverwaltung Markneukirchen, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen abgegeben werden. Wünscht ein Bürger die 
Protokollierung seiner Äußerung oder die Erörterung des ausliegenden 
Entwurfes, so kann dies während der angegebenen Dienststunden ge-
schehen. 
 
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksich-
tigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Ergän-
zungssatzung nicht von Bedeutung ist. 
 

FFM 
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Ein Antrag nach §47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Die Be-
teiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß §4 Abs.2 BauGB, erfolgt gleichzeitig während der o.g. 
Auslegungsfrist. 
  
Markneukirchen, den 29.06.2021    
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 
+ 3113 Planzeichnung.jpg (diese bitte über die gesamte Seitenbreite) 
darunter bitte: 
Ausschnitt aus der Planzeichnung der „Ergänzungssatzung Johann-Se-
bastian-Bach-Straße 5 und 7“, Stadt Markneukirchen, Ortsteil Markneu-
kirchen, Stand Entwurf 05/2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DER ORTSCHAFTSRAT SIEBENBRUNN/STRÄßEL 

INFORMIERT 
 

Öffentliche Sitzung des 
Ortschaftsrates Siebenbrunn/Sträßel 
Donnerstag, den 15.07.2021, 19:00 Uhr  

im Seminarhaus des Gläsernen Bauernhofs 
 
Autos bitte am ersten, unteren Parkplatz abstellen. 
Wer es nicht weiß: Vom Parkplatz Richtung Gaststätte laufen, vor 
dem unteren Teich rechts abbiegen. 
 
Der Ortschaftsrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Sven Thanert 

08529 Plauen, An der Hohle 14 
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010 

post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de 
 

Ankündigung eines Grenztermins 
gem. § 19 der Durchführungsverordnung zum 

Sächsischen Vermessungsgesetz 
 
Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katas-
tervermessung nach dem Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert 
worden ist, bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwal-
tungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Ei-
gentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses Verwal-
tungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entschei-
dungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der ermittelte 
Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss 
erhalten sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. Anlass 
der Grenzbestimmung ist eine beantragte Katastervermessung am 
Flurstück 27/1. Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen 
erstmalig im Liegenschaftskataster festgelegt und außerdem die Flur-
stücksgrenze zu diesem Flurstück aus dem Liegenschaftskataster in die 
Örtlichkeit übertragen werden. 
 
In der Gemarkung Schönlind ist betroffen das Flurstück: 25/f 
 
Der Grenztermin findet am 13.07.2021 um 09:30 Uhr (Treffpunkt: 
Schönlind, Am Gässel 6) statt. Beteiligte müssen zum Grenztermin ih-
ren Personalausweis vorlegen. Sie können sich auch durch einen Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss seinen Personalausweis 
und eine unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. Ich weise 
vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Anwesenheit des Beteiligten      
oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen bestimmt werden 
können.  
Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich unter der Tele-
fonnummer 03741-45023 zur Verfügung. 
 
Plauen, den 30.06.2021 
 
gez. Sven Thanert 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baumstumpf- und Wurzelstockentfernung
schnell, günstig, ohne Bagger

www.baumstumpf-raus.de
Tel. 0160 4410366 - Martin Weidel, Hennebacher Str. 28, 08648 Bad Brambach
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Ausschnitt aus der Planzeichnung der „Ergänzungssatzung Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 und 7“, Stadt Markneukirchen, 
Ortsteil Markneukirchen, Stand Entwurf 05/2021 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Sven Thanert

08529 Plauen, An der Hohle 14
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010

post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de

Offenlegung von Ergebnissen einer 
Grenzbestimmung und Abmarkung

gem. § 17 der Durchführungsverordnung zum Sächsi-
schen Vermessungs- und Katastergesetz

In der Gemarkung Schönlind wurden an den Flurstücken 25/f und 
25/19 Flurstücksgrenzen durch eine Katastervermessung bestimmt 
und abgemarkt. Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberech-
tigten werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung 
durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Grundlage meiner Tätigkeit 
bildet das Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Ja-
nuar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert worden ist. 
Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem 
Wege ergibt sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 

2011 (SächsGVBl. S. 271), die durch die Verordnung vom 31. Januar 2018 
(SächsGVBl. S. 42) geändert worden ist.
Die Ergebnisse liegen 

vom 15.07.2021 bis zum 16.08.2021,
Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr
in meinen Geschäftsräumen in Plauen, An der Hohle 14

zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 SächsVermKatGDVO gelten die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 23.08.2021 
als bekannt gegeben und werden damit wirksam. 
Für Rückfragen stehe ich unter der Telefonnummer 03741-45023 zur 
Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
(23.08.2021) Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift in meinem Büro, An der Hohle 14, 08529 Plauen oder 
dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN), Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen.

Plauen, den 30.06.2021

gez.  Sven Thanert
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Sven Thanert

08529 Plauen, An der Hohle 14
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010

post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de

Ankündigung eines Grenztermins
gem. § 19 der Durchführungsverordnung zum 

Sächsischen Vermessungsgesetz
Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katas-
tervermessung nach dem Sächsischen Vermessungs- und Kataster-
gesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geän-
dert worden ist, bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Ver-
waltungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die 
Eigentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses Verwal-
tungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entschei-
dungs erhebli chen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der ermittelte 
Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss 
erhalten sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. Anlass 
der Grenzbestimmung ist eine beantragte Katastervermessung am 
Flurstück 27/1. Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen 
erstmalig im Liegenschaftskataster festgelegt und außerdem die Flurs-
tücksgrenze zu diesem Flurstück aus dem Liegenschaftskataster in die 
Örtlichkeit übertragen werden.

In der Gemarkung Schönlind ist betroffen das Flurstück: 25/f

Der Grenztermin findet am 13.07.2021 um 09:30 Uhr (Treffpunkt: 
Schönlind, Am Gässel 6) statt. Beteiligte müssen zum Grenztermin 
ihren Personalausweis vorlegen. Sie können sich auch durch einen Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss seinen Personalausweis 
und eine unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. Ich weise 
vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Anwesenheit des Beteiligten      
oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen bestimmt werden 
können. 
Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich unter der Tele-
fonnummer 03741-45023 zur Verfügung.

Plauen, den 30.06.2021

gez. Sven Thanert
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Poetenwald vom Borkenkäfer bedroht
Im vergangenen Herbst entstand nahe den Fischteichen ein Borken-
käfernest, welches nun droht, sich auszubreiten. Um unseren Poeten-
wald zu erhalten, muss zeitnah gehandelt werden, d.h. befallene Bäu-
me müssen mit spezieller Forsttechnik geerntet werden. 
Die Maßnahme wird mit Hilfe der Stadt Markneukirchen und dem be-
treuenden Revierförster, Herrn Steffen Biedermann 0173/3717176, in 
Verbindung mit der Firma Wald Jacob GmbH & Co. KG Ansprechpart-
ner, Herr Hans Hellfritzsch 0172/7955282 geplant und durchgeführt. 
Zum Erhalt unseres Poetenwaldes mit seiner Erholungsfunktion ist eine 
Abarbeitung im Zeitraum Anfang Juli bis Anfang August geplant. In die-
sem Zeitraum finden Forstarbeiten zwischen 6:00 Uhr – 17:00 Uhr statt. 
Dazu wird der Forstweg von der Neuen Markneukirchner Straße kom-
mend zeitweise in Anspruch genommen. Eine teilweise Sperrung des 
Wanderweges ist aufgrund der hohen Gefahr für Leib & Leben kurz-
fristig für ca. eine Woche unumgänglich. 
Wir bitten die Bevölkerung der Stadt Markneukirchen und ihrer Ge-
meinden um Verständnis.

Sachbeschädigungen in 
Markneukirchen und Ortsteilen 

Immer häufiger kommt es in Markneukirchen und den Ortsteilen zu Sachbe-
schädigungen durch Unbekannte. So wurden z.B. die neu errichtete Zaun-
anlage an der Bismarcksäule und die Wipptiere am Lutherplatz zerstört.
In Markneukirchen wurde mit dem Bau der neuen Feuerwache gleichzeitig 
für die dort ansässige Bushaltestelle ein Warteraum mit öffentlichen Toilet-
ten geschaffen. Leider kommt es auch hier immer wieder zu Vandalismus 
und sinnloser Zerstörung. Wände werden beschmiert, Türen werden auf-
gebrochen, Fenster beschädigt und die Toiletten durch mutwillige Verstop-
fungen unnutzbar gemacht. 
Jede Beseitigung der Sachbeschädigungen ist mit einem hohen Arbeits- 
und Kostenaufwand verbunden.
Um die unbekannten Täter zu belangen, sind wir auf die Mithilfe aus der 
Bevölkerung angewiesen. Sollte jemand beobachten, dass Gebäude oder 
Gegenstände beschädigt oder Gegenstände entwendet werden, so möge 
er der Stadtverwaltung bitte einen Hinweis auf den oder die Täter geben. 
Diese Hinweise werden vertraulich behandelt.
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Stellenausschreibung 
In der Stadtverwaltung Markneukirchen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Teilzeitstelle als 

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
Fördermittel, Ausschreibung und Vergabe

unbefristet zu besetzen. 

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.: 

-	 Sachbearbeitung von Fördermittelangelegenheiten:
o insbesondere Beantragung von Fördermitteln und 

Erstellung der notwendigen Anträge auf Bewilli-
gung und Auszahlung

o Überwachung der laufenden Förderverfahren
o Abrechnung von Fördermaßnahmen inkl. Erstellung 

des Verwendungsnachweises
o Abstimmung zur Finanzierung der Fördervorhaben 

mit Bürgermeister und Kämmerei sowie
o Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachämtern 

und den jeweiligen Zuwendungsgebern

-	 Sachbearbeitung Ausschreibung und Vergabe:
o Durchführung von Ausschreibungen und dem an-

schließenden vollständigen Vergabeverfahren und 
dessen Dokumentation

o insbesondere Erarbeitung von Vergabeunterlagen, 
genauen Leistungsbeschreibungen (in Zusammen-
arbeit mit den Fachämtern) und Vertragsbedingun-
gen

Das Aufgabengebiet erfordert: 
-	 abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r 

oder eine vergleichbare bzw. höherwertige Ausbildung mit 
einschlägiger Berufserfahrung

-	 Kenntnisse von Förderrichtlinien sowie im Haushalts- und 
Vergaberecht, insbesondere der Vorschriften für die öffent-
liche Auftragsvergabe des Bundes und des Freistaates Sach-
sen, alternativ die Bereitschaft zur umfassenden Einarbeitung 
in die betreffenden Bereiche

-	 Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Koordinationsvermö-
gen und Kommunikationsstärke 

-	 Teamfähigkeit und Flexibilität
-	 sichere Kenntnisse im Umgang mit Standardsoftware
-	 wünschenswert sind Erfahrungen im Bereich der kommuna-

len Verwaltung

Die Vergütung erfolgt nach den einschlägigen Vorschriften des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die wöchentliche Ar-
beitszeit beträgt 34 Stunden. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsanschrei-
ben, tabellarischer Lebenslauf mit lückenlosen Tätigkeitsnachweisen, 
Schul-, Studien- und Arbeitszeugnissen mit Referenzen) richten sie bit-
te bis zum 31.07.2021 an die

Stadtverwaltung Markneukirchen
Hauptamt
Am Rathaus 2
08258 Markneukirchen 
oder elektronisch an hauptamt@markneukirchen.de.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige und fristgerecht ein-
gegangene Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfahren berücksich-
tigt werden können. 

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, 
werden nicht erstattet. Sollte das Rücksenden der Bewerbungsunterla-
gen gewünscht werden, wird um Beifügen eines ausreichend frankier-
ten Rückumschlages gebeten. Die datenschutzgerechte Vernichtung 
der Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens wird garantiert.

Markneukirchen, den 30.06.2021    

A. Rubner
Bürgermeister
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 Erweiterung Gewerbegebiet Wohlhausen

Die nächste Ortschaftsratssitzung   
Wohlhausen findet 

 
am Donnerstag, den 08.07.2021 um 19:00 Uhr im
Imbiss "Servicecenter Stark" im Gewerbegebiet 

statt. 
 

Themen werden u.a. sein:

1.
   2. Dorfwerkstatt
   3. Wohlhausner Kalender
   4.  Bücherschuppen

Der Ortschaftsrat Wohlhausen

Wir bitten um Einhaltung der aktuell gültigen Hygienevorschriften

Einladung zur öffentlichen
Sitzung des Ortschaftsrates

Wohlhausen
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Ein Antrag nach §47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Die Be-
teiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß §4 Abs.2 BauGB, erfolgt gleichzeitig während der o.g. 
Auslegungsfrist. 
  
Markneukirchen, den 29.06.2021    
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 
+ 3113 Planzeichnung.jpg (diese bitte über die gesamte Seitenbreite) 
darunter bitte: 
Ausschnitt aus der Planzeichnung der „Ergänzungssatzung Johann-Se-
bastian-Bach-Straße 5 und 7“, Stadt Markneukirchen, Ortsteil Markneu-
kirchen, Stand Entwurf 05/2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DER ORTSCHAFTSRAT SIEBENBRUNN/STRÄßEL 

INFORMIERT 
 

Öffentliche Sitzung des 
Ortschaftsrates Siebenbrunn/Sträßel 
Donnerstag, den 15.07.2021, 19:00 Uhr  

im Seminarhaus des Gläsernen Bauernhofs 
 
Autos bitte am ersten, unteren Parkplatz abstellen. 
Wer es nicht weiß: Vom Parkplatz Richtung Gaststätte laufen, vor 
dem unteren Teich rechts abbiegen. 
 
Der Ortschaftsrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Sven Thanert 

08529 Plauen, An der Hohle 14 
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010 

post@vermessung-thanert.de, www.vermessung-thanert.de 
 

Ankündigung eines Grenztermins 
gem. § 19 der Durchführungsverordnung zum 

Sächsischen Vermessungsgesetz 
 
Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katas-
tervermessung nach dem Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert 
worden ist, bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwal-
tungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Ei-
gentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses Verwal-
tungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entschei-
dungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der ermittelte 
Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss 
erhalten sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. Anlass 
der Grenzbestimmung ist eine beantragte Katastervermessung am 
Flurstück 27/1. Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen 
erstmalig im Liegenschaftskataster festgelegt und außerdem die Flur-
stücksgrenze zu diesem Flurstück aus dem Liegenschaftskataster in die 
Örtlichkeit übertragen werden. 
 
In der Gemarkung Schönlind ist betroffen das Flurstück: 25/f 
 
Der Grenztermin findet am 13.07.2021 um 09:30 Uhr (Treffpunkt: 
Schönlind, Am Gässel 6) statt. Beteiligte müssen zum Grenztermin ih-
ren Personalausweis vorlegen. Sie können sich auch durch einen Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss seinen Personalausweis 
und eine unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. Ich weise 
vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Anwesenheit des Beteiligten      
oder seines Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen bestimmt werden 
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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Stellenausschreibung  
 
In der Stadtverwaltung Markneukirchen ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Teilzeitstelle als  
 

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 
Fördermittel, Ausschreibung und Vergabe 

 
unbefristet zu besetzen.  
 
Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:  
 

- Sachbearbeitung von Fördermittelangelegenheiten: 
 

o insbesondere Beantragung von Fördermitteln und 
Erstellung der notwendigen Anträge auf Bewilli-
gung und Auszahlung 

o Überwachung der laufenden Förderverfahren 
o Abrechnung von Fördermaßnahmen inkl. Erstel-

lung des Verwendungsnachweises 
o Abstimmung zur Finanzierung der Fördervorha-

ben mit Bürgermeister und Kämmerei sowie 
o Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachämtern 

und den jeweiligen Zuwendungsgebern 
 

- Sachbearbeitung Ausschreibung und Vergabe: 
 

o Durchführung von Ausschreibungen und dem an-
schließenden vollständigen Vergabeverfahren 
und dessen Dokumentation 

o insbesondere Erarbeitung von Vergabeunterla-
gen, genauen Leistungsbeschreibungen (in Zu-
sammenarbeit mit den Fachämtern) und Vertrags-
bedingungen 

 
Das Aufgabengebiet erfordert:  
 

- abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachange-
stellte/r oder eine vergleichbare bzw. höherwertige Ausbil-
dung mit einschlägiger Berufserfahrung 

- Kenntnisse von Förderrichtlinien sowie im Haushalts- und 
Vergaberecht, insbesondere der Vorschriften für die öf-
fentliche Auftragsvergabe des Bundes und des Freistaates 
Sachsen, alternativ die Bereitschaft zur umfassenden Ein-
arbeitung in die betreffenden Bereiche 

- Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Koordinationsver-
mögen und Kommunikationsstärke  

- Teamfähigkeit und Flexibilität 
- sichere Kenntnisse im Umgang mit Standardsoftware 
- wünschenswert sind Erfahrungen im Bereich der kommu-

nalen Verwaltung 
 
Die Vergütung erfolgt nach den einschlägigen Vorschriften des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt 34 Stunden.  
 
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsanschrei-
ben, tabellarischer Lebenslauf mit lückenlosen Tätigkeitsnachwei-
sen, Schul-, Studien- und Arbeitszeugnissen mit Referenzen) rich-
ten sie bitte bis zum 31.07.2021 an die 
 
Stadtverwaltung Markneukirchen 
Hauptamt 
Am Rathaus 2 
08258 Markneukirchen 
  
oder elektronisch an hauptamt@markneukirchen.de. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige und fristgerecht 
eingegangene Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfahren be-
rücksichtigt werden können.  

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entste-
hen, werden nicht erstattet. Sollte das Rücksenden der Bewerbungs-
unterlagen gewünscht werden, wird um Beifügen eines ausreichend 
frankierten Rückumschlages gebeten. Die datenschutzgerechte Ver-
nichtung der Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
wird garantiert. 
 
Markneukirchen, den 30.06.2021     
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 
 
 

Gasthaus Grünes Tal 
Mittwoch – Sontag 11:00 - 20:00 Uhr 

Bei uns finden Sie ausschließlich nur hausgemachte Gerichte. 

Gewölbe - Familien – Geburtstagsfeiern, Taufe, Firmenfeiern

Waldstraße 2A, Eubabrunn - Reservierungen: 037422 6537 

Frisches leckeres Softeis führen wir in den Sommermonaten   
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Stellenausschreibung 
In der Stadtverwaltung Markneukirchen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Teilzeitstelle als 

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
Fördermittel, Ausschreibung und Vergabe

unbefristet zu besetzen. 
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und den jeweiligen Zuwendungsgebern
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o Durchführung von Ausschreibungen und dem an-

schließenden vollständigen Vergabeverfahren und 
dessen Dokumentation

o insbesondere Erarbeitung von Vergabeunterlagen, 
genauen Leistungsbeschreibungen (in Zusammen-
arbeit mit den Fachämtern) und Vertragsbedingun-
gen

Das Aufgabengebiet erfordert: 
-	 abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r 

oder eine vergleichbare bzw. höherwertige Ausbildung mit 
einschlägiger Berufserfahrung

-	 Kenntnisse von Förderrichtlinien sowie im Haushalts- und 
Vergaberecht, insbesondere der Vorschriften für die öffent-
liche Auftragsvergabe des Bundes und des Freistaates Sach-
sen, alternativ die Bereitschaft zur umfassenden Einarbeitung 
in die betreffenden Bereiche

-	 Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Koordinationsvermö-
gen und Kommunikationsstärke 

-	 Teamfähigkeit und Flexibilität
-	 sichere Kenntnisse im Umgang mit Standardsoftware
-	 wünschenswert sind Erfahrungen im Bereich der kommuna-

len Verwaltung

Die Vergütung erfolgt nach den einschlägigen Vorschriften des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die wöchentliche Ar-
beitszeit beträgt 34 Stunden. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsanschrei-
ben, tabellarischer Lebenslauf mit lückenlosen Tätigkeitsnachweisen, 
Schul-, Studien- und Arbeitszeugnissen mit Referenzen) richten sie bit-
te bis zum 31.07.2021 an die

Stadtverwaltung Markneukirchen
Hauptamt
Am Rathaus 2
08258 Markneukirchen 
oder elektronisch an hauptamt@markneukirchen.de.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige und fristgerecht ein-
gegangene Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfahren berücksich-
tigt werden können. 

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, 
werden nicht erstattet. Sollte das Rücksenden der Bewerbungsunterla-
gen gewünscht werden, wird um Beifügen eines ausreichend frankier-
ten Rückumschlages gebeten. Die datenschutzgerechte Vernichtung 
der Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens wird garantiert.

Markneukirchen, den 30.06.2021    

A. Rubner
Bürgermeister
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Feuerwehren bekommen Verstärkung
Nach Pandemiepause wird der Ausbildungstau bei den Feuerwehren ab-
gebaut.

Mit Lehrauftrag durch den Vogtlandkreis wurde in der Zeit vom 19. Juni bis 
einschließlich 29. Juni 2021 ein Lehrgang zur Ausbildung von Atemschutzge-
räteträgern der Feuerwehr nach Feuerwehrdienstvorschrift 2 und 7 durch-
geführt
8 Kameraden der Gemeindefeuerwehren aus Adorf, Bad Brambach, Bad Els-
ter und Markneukirchen stellten sich nach entsprechender gesundheitlicher 
Eignung dieser schweißtreibenden Ausbildung im Praktischen sowie in der 
Theorie am Ausbildungsstandort der Feuerwehr Markneukirchen.
Umfangreiches Wissen in Atempsychologie, Gerätekunde, Einsatztaktik 
sowie Atemschutznotfallrettung und Einsatzhygiene wurde durch die Aus-
bilder mit viel praktischen Tipps vermittelt.
Eine Theorieprüfung erfolgte ebenso wie die Überprüfung des praktisch er-
lernten mit einer kritischen Bewertung.
Diese Ausbildung ist für Einsatzkräfte der Feuerwehren lebensnotwen-
dig um erfolgreich Einsätze leisten zu können.
Den Abschluss absolvierten die Kameraden auf der Atemschutz-
übungsanlage bei der Berufsfeuerwehr Plauen. Damit haben sie jetzt 
die Berechtigung erworben im Einsatzdienst eingesetzt zu werden. 
Wir wünschen den Kameraden immer eine gesunde Rückkehr von Ein-
sätzen, das Rüstzeug dazu haben sie sich erworben.
Ein Dank gilt den Kameraden St. Wazlawick Rettungssanitäter, St. Neu-
mann Gerätewart, U. Heinritz BF Plauen.
Einen Überblick zum Ausbildungsregime in Markneukirchen verschaff-
te sich Kamerad L. König als Referatsleiter Ausbildung im Kreisfeuer-
wehrverband Vogtland.
Als Atemschutzgeräteträger verstärken zukünftig die Kameraden:
Holger Weigert, Jeremy-Pascal Reichel,  Ortsfeuerwehr Adorf
Enrico Menz Ortsfeuerwehr Freiberg
Leon Kunstmann Ortsfeuerwehr Leubetha
Emil Schüller Ortsfeuerwehr Rohrbach
Chris Seidel Ortsfeuerwehr Raun
Paul Dietz Ortsfeuerwehr Sohl
Philip Böttcher Ortsfeuerwehr Wohlhausen

Herzlichen Glückwunsch

H. Voigt 
Ausbilder
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MARKNEUKIRCHEN UND ERLBACH 

 

Veranstaltungen 
 

2. - 18. Juli 2021 
   

Freitag, 2. Juli 2021   
ab 17.00 Marktplatz  Straßenfest 
 Erlbach  
19.00 Uhr Bistro Service  Skat-Abend 
 Center Stark   
20.00 Uhr Kino-Café Go Trabi go (P0) 

   
Samstag, 3. Juli 2021   
17.00 Uhr Kino-Café Ooops! 2 - Land in Sicht (P0) 
20.00 Uhr Kino-Café Go Trabi go (P0) 

  
Sonntag, 4. Juli 2021   
17.00 Uhr Kino-Café Ooops! 2 - Land in Sicht (P0) 
20.00 Uhr Kino-Café Go Trabi go (P0) 

   
Montag, 5. Juli 2021   
20.00 Uhr Kino-Café Go Trabi go (P0) 

   
Mittwoch, 7. Juli 2021   
14.00 Uhr Schlosspark  Kurkonzert 
 Erlbach  

 
Freitag, 9. Juli 2021   
19.00 Uhr Bistro Service  Skat-Abend 
 Center Stark   
20.00 Uhr Kino-Café Lindemann - Live in Moscow (P16) 

   
Samstag, 10. Juli 2021   
14.00 Uhr Bennewitz Vogelschießen 
17.00 Uhr Kino-Café Jim Knopf und die Wilde 13 (P0) 
20.00 Uhr Kino-Café Lindemann - Live in Moscow (P16) 

   
Sonntag, 11. Juli 2021   
17.00 Uhr Kino-Café Jim Knopf und die Wilde 13 (P0) 
20.00 Uhr Kino-Café Lindemann - Live in Moscow (P16) 

   
Montag, 12. Juli 2021   
20.00 Uhr Kino-Café Lindemann - Live in Moscow (P16) 

   
Freitag, 16. Juli 2021   
19.00 Uhr Bistro Service Skat-Abend 
 Center Stark   

   
Sonntag, 18. Juli 2021   
10.00 Uhr Freilichtmuseum Familientag 
 Eubabrunn  

   
Änderungen vorbehalten! 
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              Krisenberatung ?
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         Vorsorgevollmacht?

Fragen oder
        Probleme
               im Mietrecht

Säumige Zahler?
        Zwangsvollstreckung?

Geblitzt?
       Fahrverbot?
               Verkehrsunfall?

Scheidung?
        Unterhalt?
               Kindesumgang?

Fragen oder
          Probleme
                  im Arbeitsrecht

1. 
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3. 

4. 

5. 

6. 
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KONZERT

Blasorchester der 
Musikstadt Markneukirchen

Leitung: SMD Enrico Weller
Gesang: Sabine und Jürgen Kaiser sowie Lilly Menzel

10.07.2020 | 15:00 Uhr
Hof des Musikinstrumenten-Museum

Eintritt frei, Spenden erbeten

Veranstaltung ist witterungsabhängig und findet unter 
den aktuellen Schutz- und Hygienemaßnahmen statt!

„Auftakt“Eröffnung der Kurkonzertsaison 
in Erlbach 

Am Donnerstag, dem 24.06.2021 eröffneten die Swinging Accordions 
aus Klingenthal die Kurkonzertsaison 2021 im Schloßpark in Erlbach. Die 
Sonne fehlte leider aber das sonnige Gemüt der Musiker, die mit ganz 
viel Herzblut ein tolles Konzert spielten, wog das um ein Vielfaches auf. 
Nach einer langen Durststrecke ohne Kultur, das letzte Konzert gaben 
die Original Schwarzbachmusikanten im September vergangenen Jah-
res, war die Freude in allen Gesichtern zu sehen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Swinging Accordions und 
freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 

v.l.: Richard Wunderlich, Yvonne Deglau, Kay Piesendel, Mona Schlos-
ser und Detlef Dähn

 

                                                                                          Die Bläserklasse 6a  
des Gymnasiums Markneukirchen 

 

spielt zum 
 

       Kurkonzert im Schlosspark Erlbach 
                                   
                               am Donnerstag, 8. Juli 2021 um 14.00 Uhr. 

 

 
Einwohner und Gäste sind herzlich eingeladen. 

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Erlbacher Kirche statt. 
 

Wir bitten um Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. 
 
 

             Touristinformation Erlbach, Marktplatz 2, 08258 Markneukirchen OT Erlbach, Tel.037422 6125, info@erlbach-vogtland.de 

Weitere Konzerttermine in diesem Jahr: 
Do. 08.07.2021  14.00 Uhr Bläserklasse 6a des Gymnasiums
Mi. 21.07.2021  17.00 Uhr  Streichergruppe Erlbach 
Do. 19.08.2021  17.00 Uhr  Kurkonzert 
Do. 01.09.2021  17.00 Uhr  Frauenchor Luby 
Mi. 15.09.2021  18.00 Uhr  Original Schwarzbachmusikanten

Die Touristinfo Erlbach

SOZIALWERK VOGTLAND

Wir kämpfen für Lena - #TEAMLENA
Für unsere Spendenaktion “Wir kämpfen für Lena - #TEAMLENA“ ha-
ben wir in den letzten Wochen von allen Seiten positive Rückmeldung 
bekommen. Auch die Adler Apotheke Grit Zahn e.K. will ihren Teil dazu 
beitragen und hat in ihrer Apotheke auf dem Oberen Markt 19 in Mark-
neukirchen eine Spendenbox aufgestellt. Teilweise durch ein paar 
Cent vom Wechselgeld, teils mit größeren Beträgen füllte sich die Box 
zusehends schnell. So kamen in den vergangenen Wochen 400 € zu-
sammen, welche uns – unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestim-
mungen – die Apotheke am 16.06.2021 überreichte. Die Spendenaktion 
ist allerdings noch nicht vorbei. Jeder, der Lena helfen möchte, kann 
dies auch weiterhin sowohl in der Adler Apotheke in Markneukirchen 
als auch direkt bei uns im Sozialwerk Vogtland in Klingenthal tun. Wir 
danken an dieser Stelle nochmal allen, die bereits gespendet und somit 
einen wichtigen Anteil an Lenas weiterem Weg gegeben haben.

Die Bläserklasse 6a 
des Gymnasiums Markneukirchen 

spielt zum 
Kurkonzert im Schlosspark Erlbach 

am Donnerstag, 8. Juli 2021 um 14.00 Uhr. 

Einwohner und Gäste sind herzlich eingeladen. 
Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Erlbacher Kirche statt. 

Wir bitten um Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. 
Touristinformation Erlbach, Marktplatz 2, 08258 Markneukirchen OT 

Erlbach, Tel.037422 6125, info@erlbach-vogtland.de
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Neuer Geschäftsführer
Die Gebr. Mönnig Holzblasinstrumente GmbH gibt 
bekannt, dass ab 01.07.2021 neben dem langjähri-
gen Geschäftsführer Veit Schindler der bisherige 
Prokurist Herr Christian Gander zum 2. Geschäfts-
führer bestellt wurde. Der bisherige Geschäftsführer Herr Frank Meyer 
steht dem Unternehmen weiterhin als Prokurist zur Seite.

Christian Gander ist seit 2005 im Unternehmen tätig und absolvierte 
hier sowohl seine Fachausbildung als auch seine Meisterqualifikation. 
In seiner neuen Funktion zeichnet er vornehmlich für die allgemein 
technischen Belange bei Mönnig sowie die Instrumentenentwicklung 
im Bereich Fagott verantwortlich.

Der „Neikirnger Heimatbote“ 
ist erschienen
(hvm/jp). - Seit einigen Tagen ist das Heft 1/2021 unse-
res Heimatboten bereits im Handel. Es gibt ihn in den 
bekannten Vertriebsstellen: Buchhandlung Markneu kir chen, Bäckereien 
Stengel und Schuster. Neu hinzugekommen ist das Schreibwarenge-
schäft von Ria Leistner, am Roten Markt. Auch in der Tourist-Info wird 
unser Heft wieder erhältlich sein. Nachdem die Buchhandlung geschlos-
sen wird, übernimmt Büro-Aechtner unser Sortiment. 
Wir möchten unsere Leserschaft darauf hinweisen, dass der Band 4 des 
„Obervogtländischen Mühlenbuches und der Geschichte von Sieben-
brunn“ voraussichtlich im September erscheinen wird. Mittlerweile sind 
alle früheren Bände leider vergriffen. Wir planen aber eine Nachauflage 
der älteren Bände, wenn genügend Interesse besteht. Unverbindliche 
Bestellungen können deshalb bereits jetzt abgegeben werden. Wahr-
scheinlich ist aber der alte Preis dann nichtmehr haltbar. Wir werden die 
Interessenten benachrichtigen (bitte Adresse und Telefon mit angeben).

Aus dem Inhalt: –  30 Jahre Heimatverein
  – Der Karlex fährt ins Bäderdreieck
   – 100 Jahre „Weißgerber“

 28. Jahrgang 2021    Heft Nr. 1
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ZENTRALSCHULE ADORF

Digitale Berufsorientierung 
an der Zentralschule Adorf

Projekt: Dein erster Tag - Berufe schnuppern mit VR-Brillen 

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen an der Zentralschule Adorf 
testeten am Dienstag, 22.06.2021 ein neues digitales Angebot zur Be-
rufsorientierung.

Mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen (kurz: VR-Brillen) und Filmen in 360 
Grad war es den Schüler*innen möglich, eine Vielzahl an Berufen digital 
kennenzulernen und sich ein realistisches Bild von Ausbildungsberufen zu 
machen. In den etwa 5-minütigen Filmen wurde gezeigt, wie es ist ein Tag 
lang Hotelfachfrau/-mann zu sein. Welche Voraussetzungen man als Poli-
zist/-in mitbringen muss oder aber welche Anforderungen an einen Elekt-
roniker/-in oder eine/n Drogisten/-in gestellt werden. Auszubildende des 
jeweiligen Unternehmens zeigten verschiedene Aufgaben innerhalb ihres 
Betriebes und Berufs.

Das Projekt DEIN ERSTER TAG ist ein Angebot der Studio2B GmbH, welche 
die VR-Brillen deutschlandweit kostenlos zur Verfügung stellt. Weiterfüh-
rende Informationen: deinerstertag.de
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Mehr Informationen:   Homepage: ttv-erlbach.de
Facebook: ttv erlbach 1984  Instagram: ttv_erlbach_1984

SG NEPTUN MARKNEUKIRCHEN
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Nachdem wir Abschied genommen haben von 
meinem geliebten Mann, besten Vater, liebevollen 

Opa, Schwiegervater, Bruder und Schwager
 

Günther Diehr
* 25.05.1948     † 05.06.2021

 
möchten wir uns bei allen Verwandten, 
Freunden und Nachbarn für ihre lieben 

Beileidsbekundungen bedanken.
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VermieteSuche

B E S T A T T U N G S H A U S

Adorfer Str. 12
08258 Markneukirchen / V.
Telefon (037422) 2412

Suchen 1 - 2 Fam. Haus, freiste-
hend in Mkn. u. Umgebung mit 
Grundstück ca. 1000 m².
Handynr.: 0162 5752232

info@dachdecker-scholz.de

Karl-Heinz Scholz
Dachdeckermeister - und Klempner

Bergblick 16 ·
08258 Landwüst 
Tel.  03 74 22 - 26 20
Fax  03 74 22 - 4 51 66
Handy: 0172 - 9314727

Suche kl. Wohnung bis 250 € 
Warmmiete in Mkn. oder Wohlh. 
ab September.
Angebote bitte an mail: 
egl@freenet.de

Markneukirchen
3 Zi., Kü., Bad/WC, 68m², EG, 
5 Minuten zum Zentrum, gepfleg-
tes Haus, mtl. 300,-€ + NK + Kaut., 
ab 1.9.2021 zu vermieten. 
Telefon: 0861-2133

Gewerbe/Praxisräume in 
Markneukirche Oberer Markt zu 
vermieten, 110m², Miete VB. Die 
Räume sind möbliert, Teeküche 
vorhanden, 2WC‘s.
Telefon: 015123533573

Suche Nachmieter
Einraumwohnung mit Küche 
und Bad 33 m², 235,00€ kalt 
und Nebenkosten, Küche kann 
übernommen werden, Mark-
neukirchen Erlbacher Str. 56
Telefon: 037422-45795

Stellengesuch
Ich, weiblich, suche auf 400Euro 
Basis Arbeit als Reinigungskraft 
im Umkreis von 10-15km
Telefon: 037422-47715

Büro + Schaufenster + Lager 
/ Verkaufsraum, Zentr. Mkn zu 
vermieten. 17+79m², 280€ + NK.
Telefon: 015110386362

3-Raumwohnung - Dachgeschoss 
mit Südbalkon zu vermieten. 
KM,- 400 Euro + 120,-Euro NK 
Telefon: 037422-74432

Danksagung
Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines 

mühsam gewordenen Weges. 
Franz von Assisi

Nachdem wir Abschied genommen haben von meiner 
Mutter, Lebensgefährtin, Oma, Tante, Cousine und 

Freundin

WALTRAUD GOTH
* 07.09.1951.    † 30.05.2021

möchten wir uns auf diesem Wege bei allen Verwandten, 
Bekannten und Freunden für die dargebrachten 

Beileidsbekundungen bedanken. 

In stiller Trauer
Tochter Isabell Goth mit Ronny und Tobias 

Lebensgefährte Heinz Schaarschmidt 
Enkel Phillip

Markneukirchen, Juni 2021
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Herzliche Einladung
zum

VOLKSLIEDER
SINGEN

Dienstag
13. Juli 2021

19.30 Uhr

Ausführende:

Kirchenchor
Männerchor

Posaunenchor
Besucher

Eintritt frei!
Kollekte erbeten!

K l e i n a n z e i g e n 
b r i n g e n  Erfolg
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Kirchliche Nachrichten 
 
EV.-LUTH. KIRCHGEMEINDE MARKNEUKIRCHEN 
für MARKNEUKIRCHEN, ERLBACH und LANDWÜST 
www.kirchgemeinde-markneukirchen.de 
Markneukirchen, Alte Kirchstraße 4 
 
Samstag, 03.07. 09.30 Uhr Königskinder im Jugendraum                    

Erlbach 
 10.15 Uhr Predigtgottesdienst im Pflegeheim 
Sonntag, 04.07. 09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Markneukir-

chen 
 09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Erlbach 
 14.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst in Land-

wüst 
Montag, 05.07. 19.30 Uhr Gemeinde- und Friedensgebet in        

Erlbach (Pfarrhaus) 
Mittwoch, 07.07. 14.00 Uhr Bibeltreff im Pfarrhaus Landwüst 
 17.00 Uhr Turmblasen des Posaunenchors in 

Markneukirchen 
Samstag, 10.07. 10.15 Uhr Predigtgottesdienst im Pflegeheim  
Sonntag, 11.07. 09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Erlbach 
 13.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst in Mark-

neukirchen 
Montag, 12.07. 19.30 Uhr Gemeinde- und Friedensgebet in            

Erlbach (Pfarrhaus) 
Dienstag, 13.07. 19.30 Uhr Volksliedersingen in der St.Nicolai 

Kirche Markneukirchen 
Donnerstag, 15.07. 19.00 Uhr Bibelgespräch in der Lutherstube 

Markneukirchen (mit Bibelge-
sprächskreis aus Breitenfeld) 

Samstag, 17.07.  10.15. Uhr Predigtgottesdienst im Pflegeheim  
Sonntag, 18.07. 09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Mark-

neukirchen  
 09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Erlbach 
 14.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Land-

wüst 
 
Alle Gottesdienste finden unter Beachtung der aktuellen Hygiene-
bestimmung statt. 
 
Hinweis zu den Erreichbarkeiten der Pfarrämter: 
Die Pfarrämter sind ab sofort zu den bekannten Öffnungszeiten 
wieder geöffnet. 
 
Telefon:   
Pfarramt Markneukirchen  037422 2006 
Pfarramt Erlbach  037422 6348 
Pfarramt Landwüst  037422 2525 
E-Mail: info@kirchgemeinde-markneukirchen.de 
 
Kinder- und Jugendgruppen  
Ab sofort finden wieder die Kinder- und Jugendgruppen in unserer 
Gemeinde statt: 
 
montags 15.00-16.00 Uhr Kinderkirche Klasse 1-3 in Markneuk. 
montags 16.30-18.00 Uhr Jungschar     Klasse 4-6 in Markneuk. 
donnerstags 18.30 Uhr Junge Gemeinde in Markneukirchen  
 
Christenlehre und Jungschar in Erlbach 
dienstags 16.45 Uhr Klasse 5+6 
donnerstags 15.00 Uhr Klasse 1+2 
 16.00 Uhr Klasse 3+4 
freitags 19.00 Uhr Teenietreff ab Klasse 7 im Jugendraum 

Erlbach 

KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE 
Markneukirchen, Erlbacher Straße 45 
Jeden Mittwoch  17.00 Uhr  Hl. Messe in Markneukirchen 
Jeden Sonntag  10.00 Uhr  Hl. Messe in Adorf, außer am 4.7.  
Samstag, 03.07.  15.00 Uhr  Familiengottesdienst in Markneukir-

chen mit anschl. Picknick. 
 
LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT 
Markneukirchen, Roter Markt 15 
 
Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Markneukirchen im Roten Markt 15 
 
Freitag, 02.07.     16.30 Uhr  Koje-Kinderkreis in der Bennewitz 
 19.30 Uhr  Gebet mit Heiligem Abendmahl 
Samstag, 03.07.     19.00 Uhr      EC-Jugendkreis 
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Kirchliche Nachrichten 
 
EV.-LUTH. KIRCHGEMEINDE MARKNEUKIRCHEN 
für MARKNEUKIRCHEN, ERLBACH und LANDWÜST 
www.kirchgemeinde-markneukirchen.de 
Markneukirchen, Alte Kirchstraße 4 
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 16.00 Uhr Klasse 3+4 
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Jeden Mittwoch  17.00 Uhr  Hl. Messe in Markneukirchen 
Jeden Sonntag  10.00 Uhr  Hl. Messe in Adorf, außer am 4.7.  
Samstag, 03.07.  15.00 Uhr  Familiengottesdienst in Markneukir-
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Ab sofort finden Sie auch Bücher bei uns.

Kinderbücher, schulbezogene Bücher, der Heimatbote 

und das Heimatbuch befinden sich dauerhaft in  

unserem Sortiment.

Schulbücher und sämtliche weitere Arten von Büchern 

(Romane, Thriller, Sachbücher, Dramen, Comics,  

Bestseller, Biografien,…) können Sie nun  

direkt bei uns bestellen.

 

 

 

Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller für Blech- wie Holzblasinstrumente mit 
Produktionsstandorten in Markneukirchen und Geretsried. Am Standort Markneukirchen mit 
über 400 Mitarbeiter suchen wir Sie als: 

 

 

 

 

SAXOPHON-ENDMONTEUR*IN 
 

 

 

 

Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Holzblasinstrumentenmacher*in mit 
einer Spezialisierung auf das Saxophon haben, erwartet Sie ein zukunftssicherer 
Arbeitsplatz in einem angenehmen Arbeitsumfeld und mit den Sozialleistungen eines 
Großunternehmens. 

  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an unsere Personalabteilung: 

dietmar.koehler@buffetcrampon.com 
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Musikalisches Sommerfest
mit

Freitag, den 23.07.2021 ab 12:00 Uhr auf dem 
Oberen Markt in Markneukirchen

Wir laden alle herzlich ein, zu-
sammen mit unseren Mitarbeitern 
von Buffet Crampon Deutschland 
einen wunderbaren musikali-
schen Nachmittag zu genießen. 
Es spielt unser Werksorchester, 
das Handwerker-Blasorchester 
Migma und Dixieland-Six. Selbst-
verständlich ist für Speis und 
Trank gesorgt, sodass Sie in fröh-
licher Runde mit ihren Kollegen, 
Freunden und Familien die Wo-
che ausklingen lassen können.

 Buffet Crampon freut sich auf Sie! 

für Jedermann!

Ob für Azubi, Student, junge Leute oder  
jung Gebliebene

Besuchen Sie uns!

  

  

Mo 15:00 - 17:00 Uhr │ Di - Fr 14:00 - 17:00 Uhr

Eis
& Back-
waren

a
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s
 e

ig

ene r He rste
l

l
u

n
gStr. des Friedens 28

Tel. 037422-749266

Viele verschiedene Sorten 

an Brot und Brötchen täglich 

im Angebot.
 • Dachdecker 
 • Klempner
Dachdeckungen Markneukirchen

Telefon : 037467 661379 • Fax: 037467 690795 • Mobil: 0151 11746661
Apian-Bennewitz-Str. 19 • 08258 Markneukirchen • rico-doerfler@t-online.de 


